
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/3/19 3Ob646/79,
4Ob1521/96, 1Ob120/00d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1980

Norm

KO §1

KO §67

Rechtssatz

Da der Gemeinschuldner des ausländischen Konkurses die Verfügungsbefugnis über sein in Österreich gelegenes

Vermögen behält, ist ein Eingreifen des Konkursverwalters in die unabhängig vom Konkurs bestehenden vertraglichen

Rechtsbeziehungen des Gemeinschuldners im Interesse der Konkursgläubiger ausgeschlossen.

Entscheidungstexte

3 Ob 646/79

Entscheidungstext OGH 19.03.1980 3 Ob 646/79

Veröff: SZ 53/44 = EvBl 1980/164 S 489

4 Ob 1521/96

Entscheidungstext OGH 27.02.1996 4 Ob 1521/96

nur: Da der Gemeinschuldner des ausländischen Konkurses die Verfügungsbefugnis über sein in Österreich

gelegenes Vermögen behält. (T1) Beisatz: Mangels einer staatsvertraglichen Regelung (vgl. § 180 KO). (T2)

1 Ob 120/00d

Entscheidungstext OGH 29.08.2000 1 Ob 120/00d

Beisatz: Der Gemeinschuldner des ausländischen Konkurses kann in Österreich seine Rechte gerichtlich und

außergerichtlich geltend machen. (T3) Beisatz: Hier: Schwedischer Rechtsbereich. (T4)
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